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©rfcfjeirtt je ©amâtagS unb fofiet per ©etnefter gr 3. 60, per Saljr gr. 7. 20.
Snferate 20 ©t§ per lfpaltige ^ßetitjeiie, bei größeren Aufträgen

entfprel)ert&en Rabatt.

^imep, ben 34. fÇcbritnr 1900

38o «tan arMtef, ba 10 genug ;
28« tnnn «Oer mit 28orten nmgeÇt, bn i|t ^Ränget.

\

Kaufmann beimopnte,
napme gum Sranfen»
eine

6^tteiaer. ©etoerbetterein.

(Mitgeteilt.)
Sn ber Sipung beS ©en»

tralborftanbeS beS Scproetger.
©emerbebereinS bom 19. gebr.
in Sern, melcper als Ser»
treter' beS ©ibg. Snbuftrie»
bepartements auep §err ®r.

mürbe pauptfäcplicp bie Stellung»
unb UnfaüoerficperungSgefep u b

barauf begüglicpe ©rläuterungSfcprift bepanbelt.
Zur Sefprecpung ber ©efepeSoorlage foil bie orbentlicpe
SapreSberfammlurtg nod) bor ber SolfSabftimmung,
etma ©nbe Märg in ^üridE) ftattfinben. — 2Bie in
früheren Sauren mürben mieberutn auf erfolgte öffent»
SluSfcpreibung pin, an eine Slngapl als tücptig befunbener
Seprmeifter, meiere für eine muftergültige fberanbilbung
junger |>anbmerfer ©ernähr bieten unb beftimmte Ser»
pfliiptungen eingugepen bereit finb, ^ufdjüffe gum Sepr»
gelb bemilligt. Sei möglicpfter Serüdficptigung ber
itanbeSteile unb SerufSarten mürben feibftberftänbliip
biejenigen Semerber beborgugt, melcpe fepon burcp £eil=
napme iprer Seprlinge an früheren Prüfungen ober in
anberer Söeife fid^ über ipre ©rfolge als Seprmeifter
auSgemiefen paben. Seiber reiept ber oerfügbare Strebit
niept auS, um allen qualifigierten Semerbern ßufepüffe

gu gemäßen. @S tonnten bon 38 eingelaufenen Sin»

melbungen nur 19 Semerber berüeffieptigt merben, roelcpe

fic^ nad) Santone.n unb SerufSarten mie folgt berteilen :

Slargau 3; Zfoidb Sera, greiburg unb St. ©allen je
gmei; Scptbpg, ©»laruS, ßug, Solotpurn, Safeltanb,
îppengell, ïpurgau unb SBaabt je 1. — Seriner 7;
Maler 3; Sucpbinber 2; ßoiffeur, Süfer, Scploffer,
Scpupmacper, SBagtteïr Zimmermann unb ©lafer je 1.

ierbanbütotfen.
$)er §aitbel§< unb ©ewer&ebereitt ®abo§ pat in feiner

neulicpen ©eneralberfamntlung befcploffen, ein befonbereS
SereinSlofal gu befepaffen, in meinem gu Rauben ber
Mitglieber gaepgeitungen jeber Srancpe aufgelegt merben
follen. ijSräfibent beS SereinS ift fpr. fpptm. Soft.

2)ie Sürfteufabrifanten, bie fiep jtm 15. bs. in Dlten
berfammelten, paben angeficptS ber Steigerung ber Sop»
materialpreife einen ißreiSauffcptag befdploffen, unb gmar
einen folcpen bon 10 ißrogent auf alle Sürftenmaren.
®er Slufftplag ift fcpoit jept in Straft.

$ie Maurerfacpbereitte Zi'tricpë riepten an bie Se»
gierung unb ben Stabtrat baS ©efuep, eS möcpte ben
Submittenten bon tantonalen unb ftäbtifepen Sauten
bie Sebingung überbunben merben, feine iproler» ober
Staliener»Maurer gu befepäftigen, fo lange einpeünifcpe
Strafte gur Serfügung fiepen.

Steinpauerftreif int ïefftit. SiaSca, 19. Jebruar.
5£)ie Slrbeiter ber ©ranitftembrücpe paben in iprer am
Montag abgepaltetten Serfammlung bie Slbmacpungen,

tCGGOâM
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Zürich, den Ä4 Februar 1SV«

Wo man aröeitct, da ist genug;
Wo man aöer mit Worte« umgeht, da ist Mangel.

Kaufmann beiwohnte,
nähme zum Kranken-
eine

Schweizer. Gewerbeverem.

(Mitgeteilt.)

In der Sitzung des Cen-
tralvorstandes des Schweizer.
Gewerbevereins vom 19. Febr.
in Bern, welcher als Ver-
treter' des Eidg. Industrie-
départements auch Herr Dr.

wurde hauptsächlich die Stellung-
und Unfallversicherungsgesetz u d

darauf bezügliche Erläuterungsschrift behandelt.
Zur Besprechung der Gesetzesvorlage soll die ordentliche
Jahresversammlung noch vor der Volksabstimmung,
etwa Ende März in Zürich stattfinden. — Wie in
früheren Jahren wurden wiederum auf erfolgte öfsent-
Ausschreibung hin, an eine Anzahl als tüchtig befundener
Lehrmeister, welche für eine mustergültige Heranbildung
junger Handwerker Gewähr bieten und bestimmte Ver-
pflichtungen einzugehen bereit sind, Zuschüsse zum Lehr-
geld bewilligt. Bei möglichster Berücksichtigung der
Landesteile und Berufsarten wurden selbstverständlich
diejenigen Bewerber bevorzugt, welche schon durch Teil-
nähme ihrer Lehrlinge an früheren Prüflingen oder in
anderer Weise sich über ihre Erfolge als Lehrmeister
ausgewiesen haben. Leider reicht der verfügbare Kredit
nicht aus. um allen qualifizierten Bewerbern Zuschüsse

zu gewähren. Es konnten von 38 eingelaufenen An-
Meldungen nur 19 Bewerber berücksichtigt werden, welche

sich nach Kantonen und Berufsarten wie folgt verteilen:
Aargau 3; Zürich, Bern, Freiburg und St. Gallen je

zwei; Schwyz, Glarus, Zug, Solothurn, Baselland,
Appenzell, Thurgau und Waadt je 1. — Schreiner 7;
Maler 3; Buchbinder 2; Coiffeur, Küfer, Schlosser,
Schuhmacher, Wagner, Zimmermann und Glaser je 1.

Verbandswesen.
Der Handels- und Gewerbeverein Davos hat in seiner

neulichen Generalversammlung beschlossen, ein besonderes
Vereinslokal zu beschaffen, in welchem zu Handen der
Mitglieder Fachzeitungen jeder Branche aufgelegt werden
sollen. Präsident des Vereins ist Hr. Hptm. Jost.

Die Bürstenfabrikanten, die sich am 15. ds. in Ölten
versammelten, haben angesichts der Steigerung der Roh-
materialpreise einen Preisaufschlag beschlossen, und zwar
einen solchen von 10 Prozent auf alle Bürstenwaren.
Der Aufschlag ist schon jetzt in Kraft.

Die Maurerfachvereine Zürichs richten an die Re-
gierung und den Stadtrat das Gesuch, es möchte den
Submittenten von kantonalen und städtischen Bauten
die Bedingung überbunden werden, keine Tyroler- oder
Italiener-Maurer zu beschäftigen, so lange einheimische
Kräfte zur Verfügung stehen.

Steinhanerstreik im Tessin. Biasca, 19. Februar.
Die Arbeiter der Granitfteinbrüche haben in ihrer am
Montag abgehaltenen Versammlung die Abmachungen,
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welcpe am ©amStag gwifcpett ben Vertretern beiber
fßarteien bereinbart würben, nicpt genehmigt, infolge«
beffen befc^Ioffen bie fßringipale, ben 93 e t r i e b ber
Steinbrüche auf ein 3 apt einguft eilen.

©cfjreitterftreif in 33erltn. 3n ber preufjifcpen 9Re«

tropole jftreiîeit g. 3- 8000 STifcpIergefellen. Sie ber«
langen ßopnerpöputtg ; bie föieifter lehnen leitete ab.

$erfd)le&e«e&
Holjftpnitjcrei. @ttte grope itnb fef)r fcpötte SXrbeit

ift foebett ht ber © cp n i p I e r f cp it I e 93 r i e n 5 fertig
geftellt werben. ®S ift bieS bte ®ec!e ttttb baS
Safer wer! 51t einem ^tmmer im neuen fßarle«
mcntSgebäube in 93ern. ®er tec^nifcbje (Stttmurf
gu biefer, gang in fdjönem Sicpenpolg ausgeführten Arbeit
ift 0011 Herrn fßrofeffor Auer in 93ertt erftellt, wäprenb
bie berfcpiebeiten SDarfteltungen in fein ausgeführten
©cpnipleretett itt bett SäferfüIIungen, wie SBiffenfcpaft,
ftlmft, Snbuftrie, (bewerbe, ."pattbwerf, ßanbwirtfcpaft
te., bon ber ßeprerfepaft ber genannten ©cpnipterfcpule
gefepaffen fittb. £err fßrofeffor Auer foil fich bereits
fepr befriebigt über bie Arbeiten auSgefprocpett haben.
333er ein ©tüd fetjöner bernifcher Suttftarbeit fehen will,
berfäume nicht, bor beut 24. gebruar ber ©cpnipler«
fchitle itt 93riettg einen 93efucp abguftatten. ÜRad) biefem
Sermitt wirb alles berpadt ttttb gelangt an bie Sßett«

auSftelluug nach fßaris.
©ubmifftonSwefen. ®er fcpweigerifcpe ©ewerbeberein

läft eS fich beïanntlicp angelegen fein, für eine fRegelung
beS ©ubmiffionSWefenS eingutreten. 3n biefer Abfiept
hatte er fid) auch an ben VunbeSrat gewanbt, er möge
ueranlaffen, atigemeine gültige SSorfdEjriften wenigftenS
für bie 93unbeSberwa!tung bei ©ubmiffionen gelten gu
laffen. 3eboä) erllärt bie Antwort, bah folepe 93eftimm=

ungen Oott allgemeiner ©üttigteit für bie gefamte 93er«

waltung nicht gu fdjaffett feien, ba bie Verpältniffe bei
ben einzelnen Abteilungen gu OerfcEjieben liegen. 3mmer=

hin fei ben ^Departementen empfohlen warben, bie born
fcpweigerifcpen ©ewerbeberein gemachten Vorfcpläge fo
biel als möglich unb fo weit mit ben fpegiellen Verpält«
niffen einer Verwaltung oereinbar, gu berüdfieptigen.
SDabei würbe aber aud) bem genannten Vereine mitge«
teilt, gegenüber welchen Vbrfcplägen ber VunbeSrat fich
üon bornperein ablehnenb herhalten gu fotlen glaube,
nämlich gegenüber ben gorberuttgen auf „SenntniSgabe
ber eingelangten ©ingaben an fâmtlicïje Offerenten, Ver«
bot beS Auf« unb AbfteigernS bott VoranfdflagSpreifen,
bertragliche ^Regelung ber Saglopnarbeitett unb ber ba«

gu gehörigen SRateriallieferungen, SRicptberüdficptigung
ber Angebote unter 90®/» beS ®urcpfcpnittSbetrageS
aller Angebote".

3n biefen 93egepren gipfeln inbeS bte Veformbor«
fepläge beS ©ewerbebereinS unb fo tommt bie Antwort
auf feine (Sittgabe einer Abfpeifung mit fepönen SBorten
gleid).

6iit intereffaitter fyall gewerblicher Haftpflicht ift eben

bom 93unbeSgericpt abgewanbelt worben. 3m ©eptem«
ber 1897 war ber 17jäprige äRaurerpanblanger Vattiftu
(Sllena, ber mit feinem Vater im ®ienfte beS 93auuttter«
neptnerS ißaepe in Saufanne ftanb, wäprenb ber Arbeits«
geit burcp 3ufall bon einem 33augerüft geftiirgt unb bett
folgen beS ©turgeS erlegen, ©ein Vater Wies bie an«
gebotene AbfhtbungSfumme gurüd unb berlangte bom
Arbeitgeber iß. eine pöpere Gsntfcpäbiguiig; er würbe
aber mit feinem Vegeprett bom S'antonSgericpt beS

©änglicpen abgewiefen. ÜRafjgebettb für bie Veurtei«
lung beS gadeS war Art. 6 beS HaffpflicptgefepeS, wo«
nacp öom Unternehmer gu bergüten ift ber ©cpabett,
Welcpett bie Çinterlaffeuen eines ©etöteten erleiben, wenn
er gu iprem Unterhalte berpflidjtet war. 0b unb in
wie weit eine foldje Verpflichtung beftept, wirb burcp
baS Heimatrecpt beS Verunglüdtett beftimmt. 97acp Ar«
tifel 139 beS italienifcpen .ßtbilgefepbucpeS ift ein Üinb
bett @ltern gegenüber unterftüpungSpflicptig, wenn biefe
einer Unterftüpung bebürftig fittb. SDa ber Vater (Stlena

rmaturenfabrik Zürich
liefert als Spezialität sämtliche Artikel für

Gas- and Wasserleitungs-Unternehmer
Abteilung Artikel für Steinkohlen- und Acetylen-Gas.

Aokerstrosse ÜO.

FILIALE
der

Armaturen- und o-
-x> Maschinenfabrik

Act.-Ges.
vormals J. A. Hilpert

Nürnberg.
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welche am Samstag zwischen den Vertretern beider
Parteien vereinbart wurden, nicht genehmigt. Infolge-
dessen beschlossen die Prinzipale, den Betrieb der
Steinbrüche aus ein Jahr einzustellen,

Schreinerstreik in Berlin. In der preußischen Me-
tropole ^streiken z. Z, 8000 Tischlergesellen, Sie ver-
langen Lohnerhöhung; die Meister lehnen letztere ab.

Verschiedmes.

Holzschnitzerei. Eine große und sehr schöne Arbeit
ist soeben in der S chnitzlerschnle Brienz fertig
gestellt worden. Es ist dies die Decke und das
Täferwerk zu einem Zimmer im neuen Parle-
mentsgebande in Bern, Der technische Entwurf
zu dieser, ganz in schönem Eichenholz ausgeführten Arbeit
ist von Herrn Professor Auer in Bern erstellt, während
die verschiedenen Darstellungen in fein ausgeführten
Schnitzlereien in den Täferfüllungen, wie Wissenschaft,
Kunst, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft
ze,, von der Lehrerschaft der genannten Schnitzlerschule
geschaffen sind, Herr Professur Auer soll sich bereits
sehr befriedigt über die Arbeiten ausgesprochen haben.
Wer ein Stück schöner bernischer Kunstarbeit sehen will,
versäume nicht, vvr dem 24, Februar der Schnitzler-
schule in Brienz einen Besuch abzustatten. Nach diesem
Termin wird alles verpackt und gelangt an die Welt-
ausstellung nach Paris.

Submissionswesen. Der schweizerische Gewerbeverein
läßt es sich bekanntlich angelegen sein, für eine Regelung
des Submissionswesens einzutrete!.. In dieser Absicht
hatte er sich auch an den Bundesrat gewandt, er möge
veranlassen, allgemeine gültige Vorschriften wenigstens
für die Bundesverwaltung bei Submissionen gelten zu
lassen. Jedoch erklärt die Antwort, daß solche Bestimm-
ungen von allgemeiner Gültigkeit für die gesamte Ver-
waltung nicht zu schaffen seien, da die Verhältnisse bei
den einzelnen Abteilungen zu verschieden liegen. Immer-

hin sei den Departementen empfohlen worden, die vom
schweizerischen Gewerbeverein gemachten Vorschläge so
viel als möglich und so weit mit den speziellen Verhält-
nissen einer Verwaltung vereinbar, zu berücksichtigen.
Dabei wurde aber auch dem genannten Vereine mitge-
teilt, gegenüber welchen Vorschlägen der Bundesrat sich

von vornherein ablehnend verhalten zu sollen glaube,
nämlich gegenüber den Forderungen auf „Kenntnisgabe
der eingelangten Eingaben an sämtliche Offerenten, Ver-
bot des Auf- und Äbsteigerns von Voranschlagspreisen,
vertragliche Regelung der Taglohnarbeiten und der da-
zu gehörigen Materiallieserungen, Nichtberücksichtigung
der Angebote unter 90°/« des Dnrchschnittsbetrages
aller Angebote".

In diesen Begehren gipfeln indes die Reformvor-
schlüge des Gewerbevereins und so kommt die Antwort
auf seine Eingabe einer Abspeisung mit schönen Worten
gleich.

Ein interessanter Fall gewerblicher Haftpflicht ist eben

vom Bundesgericht abgewandelt worden. Im Septem-
der 1897 war der 17jährige Maurerhandlanger Battisü.
Ellena, der mit seinem Vater im Dienste des Bauunter-
nehmers Pache in Lausanne stand, während der Arbeits-
zeit durch Zufall von einem Baugerüst gestürzt und den

Folgen des Sturzes erlegen. Sein Vater wies die an-
gebotene Abfindungssumme zurück und verlangte vom
Arbeitgeber P. eine höhere Entschädigung; er wurde
aber mit seinem Begehren vom Kantonsgericht des

Gänzlichen abgewiesen. Maßgebend für die Beurtei-
lung des Falles war Art, 6 des Haftpflichtgesetzes, wo-
nach vom Unternehmer zu vergüten ist der Schaden,
welchen die Hinterlassenen eines Getöteten erleiden, wenn
er zu ihrem Unterhalte verpflichtet war. Ob und in
wie weit eine solche Verpflichtung besteht, wird durch
das Heimatrecht des Verunglückten bestimmt. Nach Ar-
tikel 139 des italienischen Zivilgesetzbuches ist ein Kind
den Eltern gegenüber unterstützungspflichtig, wenn diese

einer Unterstützung bedürstig sind. Da der Vater Ellena

l'uiâtziii'siiàdi'i/kt nic-!i
tivtvrt «1« 8pvàUtàt 8àtàt»v àtàvl à
mil!
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